
S U M M A H I S T O R I A E ? 

Von Ferdinand Seibt 

I . 

1980 un d 1982 erschien als Přehle d dějin Československa , Band I , Teil 1 un d 2, 
für die ältere n Jahrhundert e bis 1848, ein Übersichtswer k unte r der Haupt -
redaktio n von Jarosla v Pur š un d Mirosla v Kropilák . Es folgt auf eine „Maketa" , 
die noch in den Jahre n des marxistische n „Schematismus " 1958 vom damalige n 
historische n Institu t der Akademi e der Wissenschaften erarbeite t worden war. 
Maket a heiß t Modell . Da s vorliegend e Werk unterscheide t sich von seinem Model l 
erheblich . Es ist auf Qualitätspapie r gedruckt , ha t zahlreich e schwarzweiße un d 
farbige Bildbeilagen un d umfaß t von den Anfängen bis 1848 in zwei Teilbände n 
1290 Seiten . 1958 hatt e ma n sich auf 955 Seiten beschränkt . 

Nich t nu r das Äußere , sonder n auch die Autore n wechselten . Da s ha t wohl einen 
andere n Grun d als den zeitliche n Abstand . An der Maket a schriebe n 1958 neunzeh n 
Autoren ; 1980 waren fünfundzwanzi g am Werk. Nu r dre i slowakische Historike r 
habe n hier un d dor t mitgewirkt . 

1958 waren die einzelne n Beiträge genau verzeichnet ; im neue n Werk kan n ma n 
allenfalls einzeln e Akzent e dem oder jenem Verfasser mutmaßlic h zuteilen . Doc h 
ha t sich der Aufbau geändert : währen d die Maket a von 1958 sich an die „klas-
sische" Formulierun g von frühen Wirtschaftsformen , Früh- , Hoch - un d Spät -
feudalismu s hält , mi t Krise un d hussitische r Revolutio n dazwischen , bestimme n 
vergleichbar e Sammelbegriff e im neue n Werk nu r die slowakischen Kapitel ; die 
tschechische n sind differenzierte r überschrieben . Freilic h fehlt es nich t an kuriosen 
Verbeugungen : währen d ma n merkwürdigerweis e in der Sammelbibliographi e am 
Schlu ß des Bande s von 1958 die bekannte n Klassiker überhaup t nich t findet , son-
dern lediglich fachbezogen e Angaben , wird ein jedes der insgesamt 21 Kapite l in 
den beiden Teilbände n des neue n Übersichtswerke s mi t einer knappe n bibliogra-
phische n Hommag e an Engels, Mar x un d Leni n unte r genaue n Stellenangabe n ein-
geleitet ; von der Urzei t bis ins 19. Jahrhundert . Im übrigen aber, das sei vorweg-
genommen , erweist sich namentlic h der tschechisch e Teil des Übersichtswerke s ge-
rad e auch im Hinblic k auf diese Angaben als rech t elastisch. 

Hie r steh t nu r der 1. Teilban d zur Debatt e *. Di e Zeitgrenz e von 1526 zähl t 
zum traditionelle n Bestan d böhmische r Geschichtsepochen , aber 1958 hatt e ma n ihr 

* Přehle d dějin Československa [Überblic k über die tschechoslowakisch e Geschichte] . 
Herausgeber : Československá akademi e věd, Ostav československých a světových dějin. 
Hauptredaktion : Jaroslav P u r š u. Miroslav K r o p i l á k . Bd. 1/1 bis 1526. Re-
daktion : Oldřich Ř í h a , Josef J a n á č e k u. Richar d M a r s i n a. Academia , nakla-
datelství Čsl. akademi e věd, Prag 1980. 645 S., Beil. 
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nich t einma l eine Kapitelüberschrif t gegönnt . Ma n mu ß dahinte r noch keinen 
Revisionismu s vermuten . Außerde m weiß ma n heute , da ß das Wahljah r des ersten 
Habsburger s auf dem böhmische n Thro n an sich noch keine Epoch e machte , wäh-
ren d ma n allenfalls den Übergan g der böhmische n Kron e an die Jagelione n so 
auffassen könnte , nach dem „Hussitenkönig " Georg , wobei auch die böhmische n 
Lände r un d die Slowakei zum erstenma l in Personalunio n vereinigt wurden . Aber 
das wird sich vielleicht einma l deutliche r zeigen, wenn die Jagellonenzeit , eine For -
schungslücke , nu r erst in einer umfangreiche n Monographi e vor uns liegt. 

De r Přehle d ist kein Handbuc h im deutsche n Sinn . Es gibt keinen Beleg-
appara t für einzeln e Aussagen. Lediglich jedem in 5 bis 8 Kapite l unterteilte n 
Hauptabschnit t ist ein bibliographische s Kapite l angehängt , mi t einer knappe n 
Forschungsübersicht , Quelle n un d Literatur , von den erwähnte n Klassikern ab-
gesehen. Oftmal s aber sind die Kapite l am End e noch zusätzlic h bibliographisc h 
genaue r belegt, un d ab un d zu gibt es auch eine Fußnote . Di e Literatu r ist allgemein 
bis 1975 erfaßt . Sie ha t einen deutliche n Schwerpunk t in der jeweiligen Landes -
sprache , doch fehlen international e Autore n nicht . Nu r eines fehlt : das vier-
bändige Handbuc h der Geschicht e der böhmische n Länder , von 1967—1974 heraus -
gegeben von Kar l Bosl. Es genügt nicht , auch wenn mich diese Anerkennun g selber 
natürlic h befriedigt , darau s an passende r Stelle nu r meine n Beitra g zu zitieren . 

Auch in andere m Sinn ist der Přehle d kein Handbuch : er ist lesbar geschrieben , 
einem jeden Gebildete n zugänglich . So vereinigt er weitgehen d die Funktio n einer 
Darstellun g mit dem Aussagegehalt nach dem neueste n Forschungsstand . Da s recht -
fertigt auch , wieder im Unterschie d zu einem deutsche n Handbuch , die hoh e Auf-
lagezahl . Erschie n schon die Maket a 1958 in 10 000 Exemplaren , so ist das Über -
sichtswerk von 1980 dreima l so hoch aufgelegt worden . Eigentlich , noch dazu im 
Hinblic k auf die Kapazitä t des tschechoslowakische n Buchmarkte s überhaupt , nach 
unsere n Maßstäbe n ein Bestseller. Aber freilich dar f ma n dabei weder das Vokabu-
lar noch auch die Perspektive n eines freien Buchmarkte s anlegen . Auch hier fehlt 
es an der Konkurrenz ; den n die Darstellunge n für den Hochschulgebrauch , bei-
spielsweise von Josef Válka, sind nu r hektographier t verbreite t worden . 

IL 

Es ha t wohl wenig Informationswert , eine Gesamtdarstellun g nachzuerzählen . 
Aber einige Kapite l lassen sich vielleicht mit Nutze n herausgreifen , um die Eigen-
ar t der Fragestellunge n zu erläutern . D a ist etwa, traditionelle r erster Höhepunk t 
im Entwicklungsverlauf , das Kapite l über Großmähren . Di e Entwicklun g im 
Ganze n wird dem marxistische n Schem a von autogene n Klassenbildunge n an -
genähert . So sucht ma n eine wachsend e Eigentumsdifferenzierun g zu erfassen 
(S. 76), nach einem Entwicklungsdenken , in dem sich die Wirtschaftstheori e der 
Klassiker sehr eingängig mit kleinbürgerliche n Vorstellunge n trifft. Da ß nich t arm 
un d reich , sonder n Herkunftspositione n aus einem uns unzugängliche n ältere n Vor-
stellungsbereic h gesellschaftliche Differenze n bestimm t habe n könnten , lediglich 
angeregt , beschleunig t oder umgesetz t durc h wirtschaftlich e Erscheinungsformen , 



362 Bohemia Band 27 (1986) 

wird nich t einma l erwogen. Aber insgesamt entsteh t ein Bild, dem sich weitgehen d 
zustimme n läßt . Freilic h wird ma n nich t ohn e weiteres schließlich un d endlic h das 
Großmährisch e Reich trot z einer massierten , aber räumlic h doch begrenzte n Fund -
zon e mit der westlichen Zivilisation gleichstellen wollen (S. 92). Aber für so ein 
hochgegriffene s Urtei l entschädig t eine Schmunzelpassage : D a ist die Red e von der 
Aggressivität des Frankenreiche s (S. 105) — ein bißche n späte r werden wir vom 
löbliche n Expansionsdran g der Přemyslidenherrschaf t ausführlic h erfahren , un d 
jedesmal geht es nach Osten . 

Wenn hier ein weitergespannte r Vergleich schon den Begriffsgebrauch zu schärfen 
imstand e ist, so vertieft er andererseit s auch das Verständnis . Weil sich die Herr -
schaft auf dem Gefolgschaftswese n aufbaut , im Sinn der allmähliche n Konsoli -
dierun g großräumige r Bereiche , so verheiß t auch der Vergleich der Großstamm -
bildun g im westlichen un d östliche n Europ a besonder e Einsichten . Was den Vor-
gang überhaup t auslöste — was ihn in Mähre n eher in Gan g bracht e als in Böhmen , 
das hätt e sich mit Nutze n westlichen , ganz ähnliche n Entwicklunge n gegenüber -
stellen lassen. Auch hätt e ma n dabei bestimmt e Unterschied e herausstelle n können , 
wie sie sich hier aus der Auseinandersetzun g mi t der römische n Herrschaf t un d der 
Bildun g sogenannte r Wanderreich e abzeichneten . Vielleicht könnt e ma n von dahe r 
auch eine Klärun g der Impuls e versuchen . Da ß in den bekannte n päpstliche n 
Schreibe n an die Mährerfürste n jeweils „Fürst , Optimate n un d Volk" angesproche n 
werden ; daß die sogenannte n Slawenaposte l einen Zako n sudnyj ljudem auf-
zeichnen , „Kirchenrechte" , nach byzantinische m Vorbild, ähnlic h wie späte r auch 
Olaf der Heilige in Norwege n un d Wladimi r der Heilige in Kiew; daß nebenbe i ein 
Ortsnam e Devi n auftauch t (S. 82), ein „Magdeburg " also im Hinblic k auf die Eib-
slawen, könnt e jeweils besondere s Nachdenke n anregen . Auch ist der Untergan g 
des slawischen Christentum s mi t dem Tod e Method s nich t ganz so sicher, wie es auf 
S. 88 heißt , ode r doch mit den letzten , noch in Mähre n ausgebildete n Priester n 
(S. 127). Hie r habe n sich, wie es scheint , die tschechische n Autore n von der äußerste n 
Skepsis im Hinblic k auf den Quellenbefun d leiten lassen. Aber ma n sollte Skepsis 
un d kritische s Bewußtsein nich t gleichsetzen . 

Mi t der Entstehun g der Přemyslidenherrschaf t komm t ein andere s über -
greifendes Proble m ins Blickfeld: der böhmisch e Adel. „E s ist bislang noch nich t 
befriedigen d erklärt , in welchem Ma ß der Adel in den böhmische n Länder n an die 
alte Sippenaristokrati e anknüpft" , heiß t es S. 123. Diese Unklarhei t ist aber nich t 
konsequen t festgehalten : Im Grund e wäre nich t nu r das Ma ß einer solchen un -
geklärten Anbindung , sonder n auch die Art un d Weise als ungeklär t zu bezeichnen . 
Den n die Familientraditio n ist nich t der einzige Weg, die Fortdaue r ältere r Posi -
tione n zu erklären , vergröber t in einer „Uradelstheorie " aus den zwanziger 
Jahren . Ohn e Zweifel spielt das Gefolgschaftswese n beim Herrschaftsaufba u im 
östliche n Mitteleurop a eine entscheidend e Rolle , wie ja doch im Westen auch . Aber 
allein aus der Entfremdun g von Dienstgüter n un d aus der funktionsbedingte n 
Anmaßun g von Rechtspositione n läßt sich doch der seit dem 12. Jahrhunder t greif-
bare Dualismu s zwischen Fürs t un d Adel nich t rech t befriedigen d erkläre n — 
vorausgesetzt freilich, ma n würdigt das mittelalterlich e Rechtsdenke n als gesell-
schaftsbildend e Kraft . Vertrau t man allein auf die Machtentfaltun g un d ihre 
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Dialektik , dan n wird ma n sozusagen Adel aus Anmaßun g mi t wechselweiser 
Besitzgaranti e un d Mitspracherechte n den Fürste n gegenüber herleite n können . 
Such t ma n nach fundierte n Rechtspositionen , wird ma n dagegen imme r wieder, 
nachdenklic h im Hinblic k auf die Herleitun g von Lan d un d Herrschaf t im Sinn e 
Brunners , zu Vaněčeks Habilitationsschrif t aus den dreißiger Jahre n greifen, der 
westlichen Vorstellunge n vergleichbar e Adelsimmunitäte n in den böhmische n Län -
dern in Erwägun g zieht . Auch von einem Übersichtswer k sollte ma n erwarten , daß 
diese bis heut e tatsächlic h ungeklärt e Problemati k zumindes t vermerk t wird. Un d 
auch hier könnt e wohl der europäisch e Vergleich weiterhelfen . 

Überhaup t „Herrschaft" : die tschechische n Autore n spreche n mit Selbstver-
ständlichkei t von „Staat" . Ob dieser Begriff wirklich geeignet ist, das allmählich e 
Wachsen von institutionalisierte r Staatlichkei t von den ursprüngliche n Personen -
verbände n abzugrenzen ? 

Mittelalterlich e Herrschaft , im tschechische n Übersichtswer k anscheinen d so 
problemlo s behandel t als „Staat" , ist in Wirklichkei t als komplex e Entwicklun g 
zu betrachten . Di e Erforschun g dieses komplexe n Vorgangs galt noc h vor 50 
Jahre n als das wichtigste Proble m der Mediävistik . Ma n kan n das heut e noch so 
sehen , wenn man das Proble m in seiner ganzen Breite ansprich t un d wenn ma n 
gleichzeiti g Herrschaf t jeder Art als die Ordnun g einer jeden Gesellschaf t 
bezeichnet . Jedenfall s erschein t die tschechisch e Mediävisti k noch weit entfern t 
vom Problemverständnis , noch weiter von seiner Lösung . Gehe n wir davon aus, 
daß sich die mittelalterlich e Staatlichkeit , „Herrschaft " mi t der allmählic h be-
grifflich un d politisch erfaßte n oberste n Gewal t über einen Rau m der Souveräni -
tät , zusammenfüg t aus dre i Bereichen : ersten s aus unmittelbare r Herrschaf t über 
Grun d un d Boden , dem sogenannte n dominiu m speciale , ode r auch Kammergut , 
Königs-Herzogsgu t mit Pfalzen , Burgen , Städte n un d so fort . 

Zweiten s bau t sich zweifelsfrei mittelalterlich e Herrschaf t auf aus der Ver-
fügung über Institutionen , vornehmlic h des Gerichts , der Zoll -  un d Wegerechte , 
der sogenannte n Regalien , Vogteirecht e auf eigenem , fremde m oder kirchliche m 
Grun d un d in gewisser Weise auch aus der mittelbare n Verfügung über die Insti -
tutione n der Kirche . 

Dritten s kan n mittelalterlich e Staatlichkei t auch ihre n Ursprun g habe n in der 
Herrschaf t über ander e „Herren" , sei es im Rahme n des Lehensrechts , sei es im 
Rahme n weitergreifende r „staatsrechtlicher " Abhängigkeiten . In diesen Zusammen -
han g gehör t schließlich un d endlic h auch die Frag e nach dem Verhältni s des 
böhmische n Herrscher s zu seinem Adel. 

Was die Autore n des Přehle d von 1980 übersehen , was ma n natürlic h auch 
1958 noch nich t gewürdigt hat , ist die Tatsache , daß die Mächtigen , Reicheren , 
Edlere n unte r dem böhmische n Adel, so wie sie nu r überhaup t in den Landes -
quellen auftauchen , schon über irgendei n Gu t verfügt habe n müssen , das ihr eigen 
war un d von dem sie kirchlich e Stiftunge n machten . Insofer n gab es auch , wie 
Vaněček 1937 un d 1938 zeigte, ein adeliges Eigenkirchenwesen , un d es gab Stifter -
recht e über Kirchengu t beim Adel, die den böhmische n Kirchenbesit z bis in die 
Hussitenzei t un d darübe r hinau s belasteten . Vaněčeks Studie , zu Kriegsbeginn 
erschienen , weder in Deutschlan d noch auch in der damal s zerschlagene n tschechische n 
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Mediävistik rezipiert, verfiel 1948 dem marxistischen Verdikt über alle Rechts-
historie. Heute, fast vierzig Jahre danach, hätte die tschechische Mediävistik keinen 
Anlaß, in diesem Zusammenhang noch an Deutungen der fünfziger Jahre und 
ganz allgemein an einem völligen Unverständnis gegenüber diesen Zusammen-
hängen der Herrschaftsbildung festzuhalten. 

Die kirchliche Institutionsgeschichte ist in diesem Rahmen für den westlichen 
Leser instruktiver geraten. Ihre kulturtragende Bedeutung wird gewürdigt, ihre 
administrative Fähigkeit läßt sich aus einigen Angaben immerhin erschließen, nur 
ihre kolonisatorische Tätigkeit ist zu kurz gekommen. Bruno von Schaumburg 
fehlt im Register. Auch die Bedeutung der Klosterwirtschaft für die Markt-
entwicklung sucht man vergeblich. Immerhin: die Bedeutung der Kirche für die 
emanzipatorische Entwicklung unserer gesamten Gesellschaft ist gelegentlich an-
gemerkt, wenn sie auch mit dem 12. Jahrhundert (S. 211) „in ganz Europa" ein 
bißchen spät datiert worden ist, und es ist die Rede von positiven Wirkungen der 
fundamentalen Christianisierungswelle jener Zeit (S. 213); die negativen sind aller-
dings ausführlicher dargestellt. Es geht dabei um die bekannte „Verweltlichung" 
durch die Eingliederung der Kirche in die Feudalgesellschaft, die wir freilich heute 
mit etwas größerem geschichtsphilosophischen Abstand zu sehen wissen als ehedem. 
Vielleicht kann man eine solche Sicht in diesem Werk aus Prag nicht unbedingt 
erwarten. Aber die Zusammenhänge selbst in der Besitzentwicklung bleiben auch da 
gelegentlich dunkel. Kaum einer der gebildeten, aber nicht sachkundigen Leser wird 
beispielsweise den Ausdruck „tote Hand" aus der kirchlichen Rechtsgeschichte 
verstehen (S. 213). Wichtiger wäre es freilich in diesem Zusammenhang, den Unter-
schied der kirchlichen Rechtsposition anhand adeliger und königlicher Patronats-
rechte zu deuten. Der Begriff fehlt (S. 214). Noch wichtiger wäre eine Erläuterung, 
wieso die Kirche den herzoglich-königlichen Zentralismus unterstützte. Überhaupt 
ist in weiterem Zusammenhang eine unvermittelte Unterstützung der böhmischen 
Staatlichkeit in der Darstellung unverkennbar, ohne Sinn für das Selbstverständnis 
des fürstlich-adeligen Dualismus, der sofort mit den ersten autochthonen Quellen 
im 12. Jahrhundert begegnet. Ebenso wenig wird die Bedeutung des kirchlichen 
Unabhängigkeitsstrebens für die Gesellschaftsentwicklung gewürdigt (S. 219). Ein 
derart einsinniges Verständnis hat vielleicht didaktische Vorteile. Den modernen 
Aspekten entspricht es nicht. 

Auch die dezidierten Aussagen zur Wenzelslegende (S. 128) befriedigen nicht 
recht, nicht einmal im Hinblick auf die tschechische Diskussion. Wenzels Todesjahr 
von 935, nicht von Fiala, wie dieser selbst seinerzeit deutlich genug hervorhob, 
sondern schon 1935 von den Editoren Widukinds von Corvey erstmals postuliert, 
schafft im übrigen zwar einen eindringlicheren politischen Anhaltspunkt für den 
Brudermord als das bislang hervorgehobene Datum von 929, doch ist die chrono-
logische Interpretation von Mareš 1972 als Ergebnis einer „späteren Kombination" 
(S. 105, Anm. 1) einfach nicht ernst genommen worden. 

Das Problem des inneren und äußeren Landesausbaus ist relativ umfangreich 
geraten, wie überhaupt alle wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte. Die sogenannte 
deutsche Kolonisation war von der tschechischen Vorkriegsforschung bereits weit 
unvoreingenommener dargestellt worden als in der gleichzeitigen Forschung etwa 
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in Polen . Da s bis heut e umfassendst e Werk zu diesem Them a stamm t von einem 
tschechische n Autor , nu r wurde es bei seinem Erscheinen , 1938, weder von der 
deutsche n noc h auch von der tschechische n Literatu r im Hinblic k auf die Zeit -
umständ e gehörig gewürdigt. In der Zwischenzei t habe n viele Einzelarbeite n deut -
lich gemacht , daß dem Landesausba u von außen , nämlic h mi t fremde n Zuwan -
derern , ein frühe r unterschätztet , in Deutschlan d sogenannte r innere r Landesausba u 
voranging , mi t einheimischen , oft in der nähere n Region ansässigen Kräften . Diese r 
Vorgang wird nu n in dem Übersichtswer k ebenso beton t wie auch der Umstand , 
daß in diesem Zusammenhan g bereit s stadtähnlich e Siedlunge n mit Marktfunktione n 
oft in Burgvororte n entstanden , aber der Unterschie d in der Rechtsqualitä t wird 
dabei treffend hervorgehoben . Weniger deutlic h erschein t der vergleichbar e Unter -
schied von Rodefreiheite n im Zusammenhan g mi t dem Landesausbau . Unte r dem 
alten Begriff der Emphyteuse , des Kaufrechts , wird zwar richti g der Vertrags-
charakte r der Neuregelun g hervorgehoben , der wegen der Herkunf t der Zuwanderc r 
als „deutsche s Recht " in die Geschicht e einging, die gesellschaftliche Bedeutun g des 
Vorgangs wird aber nich t deutlic h genug gemacht . Wir wissen heute , daß dieser 
Prozeß , von dessen europäische r Bedeutun g un d Verbreitun g ma n ausgehen müßte , 
als Rodefreihei t nich t nu r den einzelne n bäuerliche n Familie n besonder e Recht e 
garantierte , sonder n auch den neu entstandene n dörfliche n Gemeinden . Ha t sich 
doch schließlich die tschechisch e Forschun g schon vor fast dreißi g Jahre n daru m 
verdien t gemacht , den bäuerliche n Widerstan d gegen die endgültig e Auflösung 
dieser Freiheite n zu End e des 17. Jahrhundert s eingängig darzustelle n (Koč í u. a.) . 
Insofer n führt e nich t geradewegs die Zuwanderung , sonder n die neu e Rechts -
institution , die dami t verbunde n war, zur Entstehun g einer neue n gesellschaftliche n 
Gruppe , eines mittelalterliche n Mittelstandes , nich t nu r in der Stadt , sonder n auch 
in schwächere r Ausprägun g auf dem Land . Im Hinblic k auf die mittelalterlich e 
Gesellschaftsentwicklun g kan n ma n diesem neue n Mittelstan d besonder e Auf-
merksamkei t nich t versagen. Den n die nu n bei festgesetzten Abgaben unabhängi g 
für den Mark t wirtschaftende n Menschen , auch auf dem Land , waren nich t nu r 
erheblic h beteiligt am wachsende n Umfan g der Marktproduktio n un d an der Ent -
stehun g vergleichbare r handwerkliche r städtische r Erzeugung , sonder n sie bildete n 
gleichzeiti g eine Bevölkerungsgruppe , die am eheste n nach politische r Mitsprach e 
strebte . Ohn e das wäre schließlich un d endlic h die Entstehun g der hussitische n 
Revolution , im Selbstverständni s auch dieses Bande s ein Höhepunk t der mittel -
alterliche n Jahrhunderte , nich t gut zu erklären . 

Im Zusammenhan g mi t dem Hussitismus , aber auch im Hinblic k auf die euro -
päische Bedeutun g der letzte n Přemyslide n un d besonder s der luxemburgische n 
Dynastie , hatt e die tschechisch e Mediävisti k schon imme r einen bedeutende n spät-
mittelalterliche n Schwerpunk t in ihre n Fragestellungen , ander s als etwa die deutsche . 
Auch das spiegelt sich im vorliegende n Band . Přemys l Ottoka r IL , Wenzel IL un d 
Kar l IV. sind in ihre r Regierungstätigkei t besonder s ausführlic h gewürdigt, aller-
dings ohn e Versuche, jeweils Persönlichkeitsbilde r zu erstellen . Freilic h weiß man , 
wie problematisc h derartige , wenn auch allgemein üblich e Porträtskizze n geraten 
können ; immerhi n hätt e zumindes t Kar l IV., bekanntlic h einer der wenigen Auto-
biographe n unte r den europäische n Königen , einen solchen Versuch gelohnt . Hie r 
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mußt man besonders bedauern, daß die gesamte Karls-Literatur aus dem Jubiläums-
jahr von 1978 fehlt. 

Ausführlich ist in diesem Rahmen die kulturelle Entwicklung bedacht, und mit 
gutem Grund. War doch der Hof des „goldenen Königs" Ottokar, ähnlich wie 
auch noch der Wenzels IL in den Jahrzehnten einer königslosen oder unsteten 
Herrschaft in der deutschen Nachbarschaft, ein besonderer Anziehungspunkt für 
die Hofkultur ganz Mitteleuropas. Die deutschen Einflüsse im Gefolge der Luxem-
burger werden deutlich gemacht, beide ließen sich allerdings noch eindringlicher als 
europäische Ritterkultur zeigen. 

Die wirtschaftsgeschichtliche Betrachtung dieser Epoche hat die Montanwirtschaft 
zur Grundlage. Nun betrug das böhmische Silberaufkommen, erschlossen durch 
Deutsche und nach Recht und Prägetechnik um 1300 bekanntlich organisiert von 
Italienern, tatsächlich bis zu 40 Prozent der europäischen Gesamtproduktion. Die 
Folgen dieses Reichtums werden unterschiedlich eingeschätzt, nicht ohne Skepsis. 
Zwar vertreten die tschechischen Autoren nicht mehr die unhistorische Klage über 
eine passive Handelsbilanz, die sich solcherart aufgetan habe, aber sie heben doch 
immerhin noch hervor, daß der Silberreichtum eine intensivere handwerkliche Ent-
wicklung zur Befriedigung von Importwünschen nicht erfordert und damit auch 
eigentlich verhindert habe. 

Hinter dieser Betrachtung steckt offensichtlich die marxistische Vorliebe, eher im 
Handwerk als im Handel die positive wirtschaftliche Triebkraft zu erkennen. Sie 
ist unzeitgemäß. Ohne Zweifel ist Handel in mittelalterlichen Jahrhunderten, 
namentlich der Fernhandel, die entscheidende Kraft bei der Ausbildung der großen 
Wirtschaftsregionen, und daß sich in den böhmischen Ländern keine mit Flandern, 
Süddeutschland oder Oberitalien vergleichbare Textil-, Eisen- oder Keramik-
herstellung entwickelte, liegt zunächst einmal an der Struktur des böhmischen 
Städtewesens. Außer den Prager Städten mit 40 000, der Bergstadt Kuttenberg 
mit 10 000 Einwohnern blieb es ja doch fast nur bei Kleinst- und Kleinstädten von 
regionaler Bedeutung. Die großen mittelalterlichen Produktionszentren dagegen 
verfügten über in Jahrhunderten gewachsene Strukturen. Der Bergbau aber sollte 
nicht unter unhistorischen nationalökonomischen Gesichtspunkten betrachtet wer-
den, sondern eben als das erfolgreiche und wichtige Handwerk in den böhmischen 
Ländern. Hätte man andere Handwerkszweige ähnlich entwickeln wollen, dann 
hätte es vielleicht auch in diesen Bereichen noch mehr fremder Zuwanderung 
bedurft. 

III . 

Die Hauptabschnitte IX, X und XI gelten der hussitischen Revolution, ihrem 
Echo in der Slowakei und den politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Folgen bis zur Wahl des ersten Habsburgers 1526. Der Akzent unserer 
Aufmerksamkeit liegt natürlich auf der hussitischen Revolution in Böhmen. Zu-
nächst einmal zu ihrer Vorgeschichte, jener Krise, die gegen Ende des 14. Jahr-
hunderts den größten Teil des lateinischen Europa erfaßte. Die Entwicklung im 
kirchlichen Bereich ist im Rahmen eines Übersichtswerkes ausführlich genug und 
sachlich akzeptabel. Auch die Skizze einer wirtschaftlichen Stagnation zu Ende des 
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14. Jahrhunderts wird man begrüßen, zumal hier, ohne nähere Einzelheiten zu 
nennen, zahlreiche neue Detailforschungen verwendet sind. Die Problematik des 
geistlichen Proletariats in Böhmen um 1400 gilt als ein unerwünschter Nebeneffekt 
der Universitätsgründung. Diese selbst, im weiteren Zusammenhang bald auch 
ein Faktor der zeitgenössischen Kirchenkritik, wird angelegentlich mit ein paar 
Sätzen vorgestellt, die sich doch besser an den ausgewogenen Aussagen von Fran-
tišek Kavka in „Bohemia Sacra" von 1974 orientiert hätten (dort S. 407). Die 
Feststellung, die ersten Universitätslehrer seien „überwiegend Tschechen" gewesen 
(S. 337), überrascht und ist mir als Ergebnis von Detailforschungen bisher noch 
nicht begegnet. 

Aber zurück zum Krisenphänomen: Zustimmung verdient die Skizze über kir-
chenkritische Bewegungen (S. 349—352), die treffend zwischen teils häretischer 
Volksfrömmigkeit und gelehrter Kritik auf dem Boden der Orthodoxie unter-
scheidet. Die Herleitung der Krise aus wirtschaftlichen Ursachen, vor allem nach 
dem Schema der wachsenden Differenzierung zwischen Armen und Reichen, ist 
dagegen wenig überzeugend. Einerseits fehlt dieser Auffassung zunächst einmal ein 
klarer Krisenbegriff überhaupt. Krise ist offensichtlich nur als Niedergang be-
trachtet, nicht als Zerfall der herkömmlichen Ordnung mit durchaus auch vitalen 
Neuerungen. Zum anderen aber fehlen der Behauptung von wachsenden gesell-
schaftlichen Spannungen die gehörigen Erscheinungsformen. Soziale Unruhen aus 
Böhmen in diesen Jahrzehnten sind spärlich, gehören entweder zu den in Deutsch-
land inzwischen so benannten innerstädtischen „Bürgerkämpfen" um die Macht 
im Stadtrat ohne eindeutige soziale Perspektive oder sind, wie die freilich um-
fassende Prager Judenverfolgung von 1389, Komplexe aus mehreren Motiven. 
Hungerrevolten fehlen. Die ursprüngliche These von František Graus, die hus-
sitische Revolution sei aus dem Elend erwachsen, wird heute von niemandem mehr 
gehalten. Der „Weg zur gesellschaftlichen Krise in den böhmischen Ländern zu 
Ende des 14. Jahrhundert" (S. 360), kaum eine Druckseite lang, vernachlässigt 
dagegen die Einsichten von Jaroslav Mezník über die Besitzentwicklung in den 
Prager Städten und ihrem Umland, zuletzt in einer umfangreichen Monographie 
von 1972 über „Prag vor Ausbruch der hussitischen Revolution", die nicht aus-
geliefert werden durfte, aber den Verfassern des Übersichtswerkes zweifellos 
zugänglich gewesen wäre. Auch die in Wirklichkeit weit differenzierteren Ver-
hältnisse in der immer wieder, ohne genauere Zahlenvorstellungen, beschworenen 
kirchlichen Besitzentwicklung müssen wohl vorsichtiger betrachtet werden. Dagegen 
verdient ungleich größeres Gewicht die wachsende Zahl des geistlichen Proletariats, 
dessen Bedeutung für die Kommunikation der revolutionären Ideen, sowohl der 
chiliastischen als auch der fundamentaldemokratischen Intentionen, in manchen 
Zusammenhängen deutlich wird. Die Rolle von Klerikern in der gesamten Be-
wegung ist längst bekannt. Kaum einer davon war Pfarrer. Aber die Zahl von 
Magistern und Bakkalaureaten war groß, erst vor einigen Jahren von Rostislav 
Nový erwogen und gelegentlich mindestens stichprobenhaft erhellt. Demgegenüber 
ist die Kristenvorstellung in dem Übersichtswerk allzu oberflächlich geraten. 

Zu den ausgewogensten Abschnitten des Werkes gehört der hussitische, X. Er 
bietet Ereignisgeschichte mit treffender Auswahl des Entscheidenden, auch mit 

7* 
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kundige r Benützun g internationale r Literatur . Den n gerade diesem Them a hatt e 
sich die Forschun g auch außerhal b Böhmen s ja in den letzte n Jahrzehnte n meh r 
zugewand t als je zuvor . Ein e instruktiv e Zusammenstellun g neue r Einsichte n auf 
knappe m Rau m bringt in diesem Abschnit t das Kapite l 5 über wirtschaftlich e un d 
soziale Folgen der Revolution . Hie r ist, frühe r oft unterdrück t gegenüber den 
positiven Effekten der Revolutio n in gesellschaftliche m Bereich , der schwere 
Schade n für die wirtschaftlich e Entwicklun g umrissen , nie wieder gutgemacht , 
durc h die Nordwanderun g des Transithandel s von Pra g nach Leipzig, währen d 
handwerklich e Produktio n erst in der zweiten Jahrhunderthälft e zusamme n mit 
lebhaftere n Kontakte n nach dem Handelsboykot t gegen die böhmische n Ketze r 
einsetzte . Zumindes t gestreift ist in diesem Zusammenhan g auch die besonder e Ent -
wicklung in Mähren . Ohn e Beckmessere i dar f man hier anmerken , daß der Zu -
sammenbruc h der Kuttenberge r Silberproduktio n nach der Vertreibun g der deut -
schen Bergleute 1422, der , im Gegensat z zu ähnliche n Ereignissen , in den dreißiger 
Jahre n zur Rückkehrerlaubnis , ja zur Wiederanwerbun g der vertriebene n Berg-
leute führte , ganz einfach hätt e beim Name n genann t werden sollen. Di e Red e ist 
stat t dessen von „Landfremden " (S. 470). Da s waren die seit Generatione n in 
Kuttenber g ansässigen deutsche n Bergleute gewiß nicht . 

Aber zurüc k zu den wesentliche n Aussagen: D a ist eine Skizze der Sozial-  un d 
Klassenstruktu r (S. 473—475), die wieder, ma n erinner t sich der Frage n im Hin -
blick auf die hochmittelalterlich e Adelsstruktur , mangelnd e Offenhei t für das zeit-
genössische Ständeproble m erkenne n läßt . Zwar ist die grundsätzlich e Alternativ e 
der gesellschaftliche n Forderunge n der Revolutio n richti g angesprochen : die all-
gemeine , „unzeitgemäße " Gleichhei t aller in den Monate n des taboritische n Kom -
munismu s (übrigen s nich t erstmali g unte r mittelalterliche n Laienbewegungen ) auf 
der einen Seite . Sie mußte , wie treffend bemerk t wird, ins Utopisch e münden . 
Andererseit s werden verschieden e Versuche verfolgt, die gegebene, meh r ode r min -
der verfestigte Ständegesellschaf t revolutionä r zu verändern , aber sie werden nich t 
beim vollen Name n genannt . De r volle Nam e gilt dem Gemeindemodell . Di e 
„große " un d die „kleine " Gemeind e in den Städten , nich t unbekannt , sonder n 
im städtische n Strukturmodel l in Böhme n wie andersw o vorgeprägt , sucht nach 
revolutionäre r Uberordnung . Gerades o bemüh t sich die Hauptstad t vor dem 
Časlaue r Landta g 1421 um die erste Positio n im ständische n Gefüge . Ähnlich 
geht ein Strei t um die Nennun g der bewaffneten „Feldgemeinden " in diesem 
Zusammenhang , gelegentlich sogar der Landgemeinden , also der Dörfer , in der 
ständische n Rangreihe , wohinte r natürlic h auch Landtagsmitsprach e zu erwarte n 
ist. Im großen un d ganzen aber ist die Aufteilun g der Ständegesellschaf t nach 
„Gemeinden " (obci ) der vielfältige Widerhal l einer grundsätzlic h akzeptierte n 
Ständeordnung , die sich nu n um neue , eben auch um revolutionä r verschoben e 
Strukture n in der Auseinandersetzun g in ihre n eigenen Reihe n bemüht . Von diesen 
Bemühunge n sind freilich nu r geringe Verschiebunge n am End e übrig geblieben: 
eine Verfestigung der niederadelige n Position , eine gewisse Befreiun g un d vor 
allen Dinge n die ständige Landtagspositio n der königliche n Städte , bei Ausschluß 
der nichtköniglichen , der Feldgemeinde n ode r gar der Dörfer , währen d der Hoch -
adél schließlich un d endlic h das Hef t in der Han d behielt . Da s ist allerding s ein 
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Ergebnis der machtpolitischen Entwicklung, das mit dem ursprünglichen Aufbruch, 
sichtbar zwischen 1419 und 1421 in der schöpferischen Umbruchssphase dieser 
Revolution, die sozusagen zur strukturalen Definition der gesamten Bewegung 
gehört, nur durch die aktuelle und zufällige Entwicklung zusammenhängt. Gerade 
in diesem Zusammenhang darf man die kurze Spanne der gesellschaftlichen anta-
gonistischen Willensbildungen innerhalb des revolutionären Ganzen nicht ver-
wechseln mit der langen Anlaufzeit und deren noch ungeformter Forderung und 
noch weniger mit der weit längeren Folgezeit, die zu einem weit langsameren 
Entwicklungsgang bei konservativem Übergewicht führt. Aber deutlich gemacht 
werden muß, daß das Gemeindemodell, zentraler Begriff der frühen europäischen 
Revolutionen, besonderes Vehikel der politischen Forderungen des „gemeinen 
Mannes", in Böhmen wie später in Deutschland, in den Niederlanden und noch in 
der englischen Revolution eine besondere Rolle spielt. Nur unter diesen Voraus-
setzungen erkennt man die Position der hussitischen Revolution in der europäischen 
Geschichte. Ihre Bedeutung für die Kirchengeschichte, ihr Anspruch auf den ersten 
Schritt der gewaltsam durchgesetzten und behaupteten Reformation des Katholizis-
mus mit allen organisatorischen, institutionellen und theologischen Folgen, in den 
sechziger Jahren auch von der ursprünglich diesem Fragenkreis eher abgeneigten 
marxistischen Forschung akzeptiert, findet man im selben Zusammenhang treffend 
umrissen. Daß aber eben gerade der Widerstand in Glaubensdingen die einzige 
Rechtfertigung bildete, in jener christlich formierten Gesellschaft auch die Gesell-
schaftsstruktur zu verändern, das verdient als die besondere Grundlage der revo-
lutionären Legitimation weit deutlichere Aussagen. Aber vielleicht läßt sich ein 
solcher Gesichtspunkt eben erst im europäischen Vergleich gewinnen. 

IV. 

Die Mediävistik ist heute wie wohl keine andere historische Disziplin auf den 
europäischen Vergleich verwiesen — aber sie ist wohl auch von ihrem Aussagen-
material dazu in besonderem Maße fähig. Vergleichende Geschichte: im Hinblick 
auf den in der Geschichtswissenschaft des östlichen Europa gerade erst halbwegs 
überstandenen schematischen Marxismus bedarf das wohl besonderer Erklärun-
gen. Aber auch Historiker, die nicht amtlicherseits an historische Prämissen 
gebunden sind, wissen mit dem Vergleich oft nichts anzufangen. Der historische 
Vergleich setzt die Einsicht und Anerkennung historischer Strukturen voraus. Solche 
Strukturen sind in unserer Disziplin entwickelt und von verschiedenen Autoren seit 
hundert Jahren publiziert. Es darf sich dabei nicht um Chiffren für monokausale 
Geschichtsdeutungen handeln, wie im Marxismus. Es ist vielmehr ein historisches 
Phänomen im Rückgriff auf die wesentlichen Funktionszusammenhänge in mög-
lichst allseitiger Zustimmung zu erfassen, um Einsichten übertragbar zu machen, 
regionale, zeitliche und akzidentelle Varianten eingeschlossen. Dabei geht es bei 
aller Begrifflichkeit nicht um starre Schemata, sondern um ein stets lebendiges 
Bewußtsein von einem reasonable degree of approximation (Bryan Magee). 

Der Ablauf, die Träger wie die Gegner, die organisatorische und ideelle Formie-
rung, die räumlichen Zusammenhänge und schließlich die rechtliche Legitimation 
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von Revolutionen ergeben ein vorzügliches Strukturmuster für bestimmte Vor-
gänge gesellschaftspolitischer Umwälzungen oder entsprechender Versuche in der 
europäischen Geschichte, in das man die hussitische Revolution mit Nutzen ein-
bezieht. Nur wer zu begreifen imstande ist, daß auf dem Weg einer solchen struk-
turalen Deutung, nicht aber in dem fruchtlosen Streit um eine Entwicklungs-
qualifikation als „spätfeudalistisch" oder „frühbürgerlich", der besondere Nutzen 
der Einsicht liegt; wer erkennt, daß im Rahmen des Vergleichscharakters zusätz-
liche Aussagekriterien, Aspekte und Entwicklungstendenzen erschlossen werden, die 
man ohne die Stütze aus dem Vergleichbaren nicht leicht entwickelt, der nur ver-
steht den anregenden, den deutenden und letzten Endes allerdings auch im Rahmen 
der Relevanz zu Entwicklungstendenzen wertenden Nutzen einer solchen Kompa-
ratistik. 

Darf ich noch einmal deutlicher werden? Es kann nicht daran liegen, bei jeder 
Gelegenheit die europäische Vergleichsmasse auf den Tisch zu legen, im vorliegenden 
Fall also anstatt eines Übersichtswerkes zum böhmischen Mittelalter eine Dar-
stellung unter steter Begleitung europäischer Beispiele zu fordern. Vielmehr geht es 
darum, auf dem mehr oder minder gesicherten Boden strukturaler Erkenntnisse 
über die mittelalterliche Gesellschaft Leitbegriffe in der Betrachtung zu verwenden, 
sie aber im vergleichenden Sinn möglicherweise auch zu korrigieren. Bei der Grund-
legung der Betrachtung muß also sozusagen eine doppelte Denkrichtung beachtet 
werden: die Leitbegriffe, aus der Interpretationserfahrung anderer Regionen ge-
wonnen, aber im selben kulturellen Zusammenhang doch offenbar mit einem 
gehörigen vergleichsfähigen Kontext, können einerseits Perspektiven unterstützen, 
da, wo die Eindeutigkeit fehlt, oder gar da, mit gehöriger Vorsicht, wo die Aussage 
des kritisch gefilterten Quellenmaterials uns im Stich läßt. Auf der anderen Seite 
kann man mit demselben Quellenmaterial aber auch die Ungleichheiten, die stets 
unentbehrliche, oft aber leider ignorierte Kehrseite eines Vergleichs hervorheben. 

Nehmen wir den Krisenbegriff: Viele Mediävisten führen ihn im Mund, ohne 
ihn zuvor geklärt zu haben. Der Krisenbegriff der mittelalterlichen Gesellschaft 
darf nicht von der modernen Nationalökonomie mit ihren bevorzugt bipolaren 
Beobachtungsmodellen wie aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, 
Löhnen und Preisen oder ähnlichem gewonnen werden. Der mittelalterliche Krisen-
begriff muß ausgehen von der allgemein bekannten stabilisierenden Funktion 
transzendent fundierter gesellschaftlicher Ordnungen und kultureller Verhaltens-
weisen im weitesten Maß. Dementsprechend umschreibt er einen Zustand nicht 
bloßer wirtschaftlicher oder auch nur gesellschaftspolitischer Depression, sondern 
er trifft eine Zeit, die „aus den Fugen geraten ist", was sich in einer nicht im 
gleichen Maß wie unsere Gegenwart an mobilen Wirtschaftsfunktionen orientierten 
Gesellschaft anders ausweist als heute. Mittelalterliche Krisenzeiten sind gleich-
zeitig auch Zeiten der Reform; sie sind Zeiten wirtschaftlicher Innovationen, reli-
giöser Reformströmungen und nicht zuletzt demographischer Unregelmäßigkeiten. 

In einen völlig anderen Rahmen der Vergleichsmöglichkeit führt uns der mittel-
alterliche Landesausbau. Anders als noch vor drei, vier Jahrzehnten steht uns diese 
Entwicklung heute als ein europäisches Phänomen vor Augen, in Finnland und 
Schweden, in Mittel- und Westengland, in den Niederlanden und in Belgien, in Nord-, 
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West- und Südfrankreich, in Nordspanien und Oberitalien, im nördlichen Jugo-
slawien und in Bosnien gleichermaßen zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert 
entfaltet, wie in den für uns nur allzu deutlichen Vorgängen im östlichen Mittel-
europa. Es gab Vorläufer des Prozesses, die ins 8. und 9. Jahrhundert weisen; es 
gab Nachzügler, die uns im 18. Jahrhundert begegnen. Der hochmittelalterliche 
Landesausbau aber entfaltete sich im Westen wie im Osten Europas unter bestimm-
ten räumlichen Voraussetzungen zur Ausweitung des alten Siedlungsraumes und er-
schuf in Rode- und Stadtfreiheit, in der Innovation der Agrarorganisation und in 
seinen Dorf- und Stadtsiedlungen, sodann in der Agrartechnik und schließlich 
und endlich aber auch in dem bekannten und oftmals ganz irrig als „kulturelle 
Überlegenheit" bezeichneten, in Wahrheit sachbezogenen Erfahrungswissen und 
Leistungswillen der Zuwanderer aus natürlicher Selektion überall vergleichbare 
Formen. Die Südfranzosen im nördlichen Spanien, die Engländer in Wales und 
eben auch die Deutschen in Böhmen spielten weder als Initiatoren noch als Voll-
ender dieser Prozesse, wohl aber als die Hauptträger auf der Produzentenseite die 
entscheidende Rolle, abgesehen vielleicht von der spezifischen Bedeutung deutscher 
Bergleute. Wie vieles wird deutlicher, wenn wir erfahren, daß das Jus Teutonicum 
mit vergleichbarem, wenn auch nicht gleichem Inhalt als loi de Beaumont in Frank-
reich im Schwange war? Welchen Sinn hat es, wenn wir bei den Stadtrechtsfamilien 
nicht nur nach deutschen Mutterstädten suchen, sondern uns auch die Herleitung der 
Stadtrechtsmodelle aus dem flämischen und nordfranzösischen Bereich über Köln 
und Soest vor Augen führen? Was gewinnen wir aber schließlich und endlich auch 
noch für Einsichten, wenn uns dabei verständlich wird, daß zunächst einmal eben 
die Rechtsqualität der Siedler, ganz gleich, ob zugewandert oder nicht, die neue 
Bevölkerungsgruppe bestimmt, nicht ihre Sprache? Dabei werden wir außerdem 
noch davon ausgehen, daß bei der geringen bäuerlichen Mobilität Sprachunter-
schiede ohnehin nicht sehr ins Gewicht fallen — andererseits wäre die geradewegs 
phänomenale Kontinuität von Sprachgrenzen in Böhmen wie in Polen, in Belgien 
wie in Finnland, in der sorbischen Lausitz wie in Siebenbürgen oder in der Gottschee 
gar nicht so leicht erklärbar. Sollten wir nicht diese Kontinuität weit mehr bedenken 
als die Entwicklungsperspektiven im Rückblick von modernen „Volkstums-
kämpfen"? 

Der Kundige wird bemerken, daß in diesen Überlegungen immer auch An-
spielungen auf das zu finden sind, was sich im vorliegenden tschechischen Uber-
sichtswerk lesen läßt. Es widerstrebt dem Rezensenten nur die Beckmesserei im 
einzelnen. In diesem Zusammenhang ein besonderes Wort zur böhmischen Hof-
kultur. Wodurch sich die böhmischen Herrscher von den meisten anderen Gliedern 
der europäischen Königsfamilien unterschieden, war die Zentralität ihres Regie-
rungssitzes, ihrer Herrschaftsweise, ihres Hofes. Es gibt kaum eine Parallele, wonach 
eine solche Zentralität über Jahrhunderte Herrscher und Bischof nicht nur in einer 
Stadt zusammenbrachte, sondern mit ein und derselben Burgmauer umschloß. 
Der weitgespannte Vergleich läßt erkennen, daß die jahrhundertelang inferiore 
und bis ins 13. Jahrhundert auch für den böhmischen Adel auffälligerweise in ihren 
Spitzenpositionen uninteressante böhmische Kirche ihre „Nachordnung" daher be-
zog, daß sie im Konsolidierungsprozeß des 10. Jahrhunderts erst nach der herr-
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schaftlichen Konsolidierung aufgebaut wurde. Die Wenzelslegenden illustrierten das 
aus anderen Zusammenhängen ohnehin „Bekannte". Die fränkische Reichskirche da-
gegen wurde, was sie war, weil sie aus antiken Verhältnissen dem herrschaftlichen 
Organisationsprozeß voraus- oder doch nebenherging. So saßen auch in Deutschland 
noch, im karolingischen, westlich der Elbe, fast alle Reichsprälaten auf ehemaligem 
fränkischem oder spätrömischem Boden, insofern weit weniger abhängig von der 
königlichen Zentralmacht als im böhmischen Fall. In Polen dagegen, beispielsweise, 
wo die Kirche noch ein wenig später der Herrschaftsbildung hinzutrat, fehlt jene 
Konzentration, nachdem der alte Herrscher- und Metropolitansitz Gnesen in den 
politischen Wirren des 12. und 13. Jahrhunderts seine Bedeutung verloren hatte. 
In Krakau war sie im 14. Jahrhundert nicht mehr zu rekonstruieren. Unter diesen 
Voraussetzungen erhält dann allerdings das böhmische Nachspiel zum Investitur-
streit, greifbar im Vertrag des Bischofs Andreas IL mit Ottokar I. von 1222, doch 
ein anderes Ansehen: was der Kirche sozusagen in der Struktur der böhmischen 
Herrschaft nicht eigen war, was sie im 12. Jahrhundert einmal mit Hilfe Bar-
barossas für kurze Zeit erstrebte, das suchte sie jetzt im Rückgriff auf die europa-
weite Position kirchlicher Rechtsinstitutionen auszugleichen. Damit gewinnt sie ein 
politisches Konkurrenzverhältnis, wie es, mit unterschiedlicher Figuration, im west-
licheren Europa bereits bestand, abgesehen von übergreifenden päpstlichen Ein-
flüssen. Ich räume ein, daß ein weitgespanntes Wissen die Voraussetzung für eine 
solche Betrachtungsweise darstellt. In ihrem Rahmen hätte übrigens auch das 
Schicksal der jüdischen Gemeinden, wieder ein anderer europäischer Betrachtungs-
punkt, in den böhmischen Ländern als eine besondere, zugegeben für den Ent-
wicklungsverlauf durchaus untergeordnete Komponente mit schwankender Be-
deutung Platz finden sollen. Es wäre dabei aber auch deutlicher geworden als bis-
lang, was es mit den böhmischen Ständen auf sich hat. Otto Hintze unterschied vor 
sechzig Jahren, etwas vorschnell und ohne Kenntnis der böhmischen Entwicklung, 
aber mit intuitiver Einsicht, zwischen einem Drei-Kurien-Modell und einem Zwei-
Häuser-Typ in den sich herausbildenden Modellen der Ständevertretung. Die drei-
geteilte Struktur fand er im Nachfolgebereich des alten karolingischen Zentrums, 
in Frankreich und Deutschland, den zweigeteilten Vertretungstyp an der (ur-
sprünglichen) europäischen Peripherie, in England und Skandinavien, in Polen, 
Ungarn und Spanien. Der Unterschied: im Dreiermodell sind Klerus und Städte 
in irgendeiner Form vertreten, im Zweier-Typ geht es zunächst einmal um hohen 
und niederen Adel. Beide Modelle sind in Bewegung. Interessant ist in diesem 
Rahmen dann die böhmische Entwicklung: Die hussitische Revolution sorgte für den 
Eintritt eines zunächst größer zugeschnittenen, schließlich auf die königlichen 
Städte beschränkten „dritten Standes" in den Landtag. Die Revolution als poli-
tisches Phänomen wies diesen dritten Stand, Bürger und Bauern nämlich, als eine 
sehr effiziente politische Kraft aus. Für gewöhnlich sucht man diese Kraft allein 
auf der wohlbekannten egalitären Seite, bei den Taboriten. Schon der sogenannte 
böhmische Ständeaufstand von 1620 zeigt uns dagegen diese dritte Kraft nur 
wenig beteiligt, während der Klerus, seit 1421 trotz des Übertritts Konrads von 
Vechta zu den vier Artikeln nach einigem Schwanken politisch ausgeschaltet, erst 
nach 1620 wieder ständische Position gewinnt. Wie weit ist eine solche Ständeent-
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wicklung mit den vielen europäischen Landtagen und mit den wenigeren General-
ständen im Einklang? 

Natürlich wird man die Vergleichsmomente nicht nur in der europäischen Ge-
schichte suchen, sondern auch in anderen Kulturen, mit unterschiedlicher Be-
gründung, vielleicht, weil sie Menschliches offenbaren. Aber der Akzent wird doch 
bei möglichen Traditions- und Wirkzusammenhängen im Rahmen unserer engeren 
Leitbilder liegen. Wir werden uns solcherart im Laufe der Zeit vielleicht ver-
ständigen lernen. Wir werden auch vielleicht je einmal ein Handbuch der euro-
päischen Geschichte zusammentragen, das sich von bisherigen Publikationen mit 
dem Akzent auf der politischen Entwicklung der Nationalstaaten nach seiner 
wissenschaftlichen Organisation erheblich unterscheidet. Wir sind aber vor allem 
der Sache wegen in welchen Formen auch immer auf Zusammenarbeit mit allen 
unseren Kollegen angewiesen, in einer noch immer und wohl noch lange vornehm-
lich nationalstaatlich organisierten Geschichtswissenschaft, und wir in dieser Zeit-
schrift besonders auf die mit unseren tschechischen Kollegen. Das vorliegende 
Übersichtswerk verheißt die Möglichkeiten dazu. 


